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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Mittels Motion forderte Nationalrat Daniel Fässler (cvp, AI), wieder eine
Bewilligungspflicht für ausländische Redner an politischen Veranstaltungen
einzuführen. Eine solche Bestimmung hatte es in der Schweiz schon einmal gegeben,
bis sie 1998 aufgehoben worden war, weil sie als überholt und verfassungswidrig
angesehen worden war. Der Motionär war der Ansicht, seit 1998 verfüge die Schweiz
über kein taugliches Mittel mehr, Auftritte von ausländischen Politikerinnen und
Politikern in der Schweiz zu unterbinden. Beispielhaft habe  dies ein geplanter,
umstrittener Auftritt des türkischen Aussenministers 2017 in Zürich gezeigt, den die
zuständigen Zürcher Behörden nur unter Berufung auf den Brandschutz hätten
verhindern können. So etwas sei «eines Staatswesens unwürdig», die aufgehobenen
Regeln hätten sich zuvor jahrzehntelang bewährt und «die Ruhe in unserem Land»
garantiert, so Fässler. Der Bundesrat stellte sich indes auf den Standpunkt, die lokalen
Behörden hätten grundsätzlich die Möglichkeit, politische Veranstaltungen nicht oder
nur unter Auflagen zu bewilligen. Darüber hinaus könne das Fedpol gestützt auf das
Ausländergesetz ein Einreiseverbot gegen ausländische Personen erlassen, wenn diese
die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährdeten. Gestützt auf das NDG
könne der Bundesrat einer ausländischen Person zudem via Tätigkeitsverbot
untersagen, an einer politischen Veranstaltung in der Schweiz aufzutreten, wenn der
Auftritt dazu diene, terroristische oder gewaltextremistische Aktivitäten zu
propagieren. Die Bewilligungspflicht stelle also einen unverhältnismässigen Eingriff in
die Meinungsäusserungsfreiheit dar. Die knappe Mehrheit der Nationalrätinnen und
Nationalräte sah dies jedoch anders und stimmte der Motion im Herbst 2018 mit 90 zu
85 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 1

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

Mit 27 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte der Ständerat im Frühjahr 2019 die
Motion Fässler (cvp, AI) für die Wiedereinführung einer Bewilligungspflicht für
ausländische Redner an politischen Veranstaltungen ab. Nach einer lebhaften Debatte
zeigte sich offenbar die Ratsmehrheit von den Argumenten des Bundesrates und der
Mehrheit der SPK-SR, die beide die Ablehnung der Motion beantragt hatten, überzeugt:
Die Verhältnismässigkeit einer solchen Massnahme in Bezug auf die
Meinungsäusserungsfreiheit sei äusserst zweifelhaft, durch digitale Medien könne das
Verbot leicht umgangen werden und die Schweizer Behörden verfügten über andere,
wirksame Instrumente, um eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch
ausländische politische Rednerinnen und Redner zu verhindern. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter erachtete in ihren Ausführungen die Wiedereinführung der
Bewilligungspflicht «in einem liberalen Rechtsstaat [...] und in einer Gesellschaft wie
der Schweiz, die [...] von sich aus [...] fähig ist, radikalen oder extremistischen
Tendenzen zu widerstehen» als unnötig und problematisch, da der Weg zur
Gesinnungsprüfung dann nicht mehr weit sei. 2

MOTION
DATUM: 19.03.2019
KARIN FRICK

Kriminalität

In der Sommersession 2015 behandelte der Ständerat als Erstrat die Vorlage zur
Verschärfung des Korruptionsstrafrechts. Der Kern der Verschärfung besteht darin,
dass die Privatbestechung als Offizialdelikt in das Strafgesetzbuch aufgenommen und
somit neu von Amtes wegen und nicht mehr nur auf Antrag verfolgt werden soll. Die nur
durch den Stichentscheid des Präsidenten zustande gekommene Mehrheit der RK-SR
beantragte ihrem Rat jedoch, die Verschärfung dahingehend abzumildern, dass
Privatbestechung nur dann von Amtes wegen verfolgt werden soll, wenn durch die Tat
öffentliche Interessen verletzt oder gefährdet sind. Die kleine Kammer folgte –
ebenfalls äusserst knapp mit 23 zu 22 Stimmen – ihrer Kommissionsmehrheit und schuf
damit zwei Kategorien von Bestechungsfällen im Privatbereich. Mit 23 zu 4 Stimmen bei
16 Enthaltungen überwies die Kantonskammer die Vorlage an den Nationalrat.
Nachdem der Nationalrat mit 133 gegen 51 Stimmen aus der SVP-Fraktion Eintreten
beschlossen hatte, war auch er der Meinung, Privatbestechung müsse nicht
ausnahmslos von Amtes wegen verfolgt werden. Die Abgrenzung von Antrags- und

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2015
KARIN FRICK
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Offizialdelikten anhand des öffentlichen Interesses, wie sie der Ständerat vorgesehen
hatte, bringe jedoch Interpretationsschwierigkeiten und Rechtsunsicherheit mit sich,
weil die Staatsanwaltschaft in einem konkreten Fall nicht wisse, ob sie von Amtes wegen
ermitteln oder auf einen Antrag warten müsse. Aus diesem Grund sprach sich die
grosse Kammer für einen Einzelantrag Fässler (cvp, AI) aus, welcher vorsieht, dass
Privatbestechung «in leichten Fällen» nur auf Antrag verfolgt wird: Der Begriff des
«leichten Falles» finde sich bereits im geltenden Strafrecht und die
rechtsanwendenden Behörden wüssten damit umzugehen. Mit 133 Ja- gegenüber 49
Nein-Stimmen aus der SVP-Fraktion bei 2 Enthaltungen stimmte der Nationalrat der so
geänderten Vorlage zu. Nachdem auch der Ständerat diesen Vorschlag gutgeheissen
hatte, stimmte er der Vorlage in der Schlussabstimmung mit 38 zu 5 Stimmen zu. Auch
im Nationalrat wurde der Entwurf in der Schlussabstimmung mit 141 zu 53 Stimmen bei 1
Enthaltung angenommen, wobei die SVP-Fraktion an ihrer ablehnenden Haltung
festhielt. 3

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Nach den Rücktrittsankündigungen von Johann Schneider-Ammann und Doris Leuthard
nahmen zwar die Rücktrittsspekulationen ein Ende, dafür kurbelten die Medien das
Kandidatenkarussell umso schneller an und lancierten im Vorfeld der Ersatzwahlen in
den Bundesrat fleissig mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger. 
Die von vielen Seiten geforderte Doppelvakanz liess zahlreiche Szenarien möglich
erscheinen, klar schien aber, dass mindestens eine Frau in die Landesregierung
einziehen sollte, damit das Gremium nicht nur durch eine Bundesrätin – Simonetta
Sommaruga – repräsentiert werde. Die grössten Chancen wurden nicht nur deshalb
Karin Keller-Sutter (fdp, SG) eingeräumt. Die Ständerätin (seit 2011) wurde auch als Top-
Favoritin gehandelt, weil sie aus der Ostschweiz stammt, derjenigen Region also, die
seit längerem nicht mehr im Bundesrat vertreten war. Zwar war die St. Gallerin bereits
2010 als Regierungsrätin zu Bundesratswahlen angetreten, unterlag damals allerdings
Schneider-Ammann. In der Zwischenzeit hatte sich die Ständerätin in Bern aber einen
Namen gemacht und wurde auch von politischen Gegnern gelobt. Auch die
Parteipräsidentin der FDP, Petra Gössi (fdp, SZ), wurde von den Medien auf den Schild
gehoben, obwohl sie bereits früher bekannt gegeben hatte, nicht als
Bundesratskandidatin zur Verfügung zu stehen. Weitere in den Medien gehandelte FDP-
Kandidatinnen waren Regine Sauter (fdp, ZH), Doris Fiala (fdp, ZH) oder Christa
Markwalder (fdp, BE). Männliche Kandidierende schienen es neben der Favoritin Keller-
Sutter, die Anfang Oktober als eine der ersten offiziell ihre Kandidatur bekannt gab,
ebenfalls schwierig zu haben. Zwar wurden Ruedi Noser (fdp, ZH), Martin Schmid (fdp,
GR) oder Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) von den Medien früh ins Spiel gebracht, diese
hätten aber neben der St. Galler Ständerätin lediglich eine Rolle als «Winkelried» – sie
opferten sich also selbst, damit ein Zweierticket aufgestellt werden könnte – wie etwa
das St. Galler-Tagblatt schrieb. Statt Ankündigungen von Kandidaturen kamen denn aus
den Reihen der FDP vielmehr Absagen: Sauter, Schmid, Portmann und Noser – alle
winkten mit dem Verweis auf die ideale Kandidatur von Keller-Sutter ab. Schliesslich
stellten sich neben Keller-Sutter der Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler (SH,
fdp) und Ständerat Hans Wicki (fdp, NW) zur Verfügung.
Auch bei der CVP wurden einer Frau und langjährigen eidgenössischen
Parlamentarierin sehr gute Chancen eingeräumt, Nachfolgerin von Doris Leuthard zu
werden: Viola Amherd (cvp VS). Die Walliserin – seit 2005 in Bern – sei im Parlament
beliebt. Allerdings wurde in den Medien auch ein Rechtsstreit bekannt, in den Amherd
verwickelt sei. Es handle sich dabei freilich nicht um ein Strafverfahren, sondern um
eine zivilrechtliche Auseinandersetzung. Eine Erbengemeinschaft aus Amherd und ihrer
Schwester soll über Jahre zu hohe Mietzinsen kassiert haben. Bei den
christlichdemokratischen Männern machten die Medien mehr Potenzial aus als bei der
FDP: Weil Karin Keller-Sutter als Kronfavoritin galt, könnten sich die CVP-Männer wohl
mehr Chancen ausrechnen, so der Tenor. Obwohl auch er schon lange abgesagt hatte,
galt Parteipräsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) deshalb vielen als Geheimfavorit. Häufig
genannt wurden auch Stefan Engler (cvp, GR), Daniel Fässler (cvp, AI), Pirmin Bischof
(cvp, SO), Peter Hegglin (cvp, ZG) und Erich Ettlin (cvp, OW). Auch der amtierende
Bundeskanzler Walter Thurnherr wurde – trotz seiner deutlichen Absage – in den
Medien immer wieder als Wunschkandidat bezeichnet. Mit Elisabeth Schneider-
Schneiter (cvp, BL) wurde von der Basler Zeitung eine weitere mögliche
Frauenkandidatur ins Spiel gebracht, die zudem den Vorteil hätte, den Kanton Basel-
Landschaft zu vertreten, der seit 1897 auf eine Vertretung in der Landesregierung warte.

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2018
MARC BÜHLMANN
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Auch dem St. Galler Regierungsrat Benedikt Würth (SG, cvp) wurden gute Chancen
eingeräumt. Weil die Ersatzwahl von Doris Leuthard aufgrund des Anciennitätsprinzips
zuerst stattfinden würde, galt Würth in den Medien zudem als potenzieller Verhinderer
von Karin Keller-Sutter, wäre doch eine St. Galler-Doppelvertretung in der
Landesregierung kaum haltbar. Die Urner Zeitung brachte schliesslich die Urner
Regierungsrätin Heidi Z'graggen (UR, cvp) ins Spiel, die zu Protokoll gab, dass es wichtig
sei, dass die Zentralschweiz einen Anspruch auf einen Sitz im Bundesrat erhebe. Früh
machte die CVP zudem klar, dass sie mit mindestens einer Frau auf einem Doppelticket
antreten werde. Mitte Oktober gab Peter Hegglin als erster aus dem Kreis der CVP seine
Kandidatur bekannt. Nur wenige Tage später warfen auch Heidi Z'graggen und Elisabeth
Schneider-Schneiter ihren Hut in den Ring. Und auch Viola Amherd gab Ende Oktober,
also kurz vor Meldeschluss, bekannt, für die Nachfolge von Doris Leuthard bereit zu
sein. Aus dem Rennen nahmen sich hingegen Erich Ettlin und Pirmin Bischof. Und auch
Gerhard Pfister und Bundeskanzler Walter Thurnherr wurden nicht müde, zu betonen,
dass sie nicht zur Verfügung stünden, was von einzelnen Medien prompt kritisiert
wurde. Der Blick mahnte etwa, dass die CVP nicht die besten Kandidierenden aufstellen
würde.

Sowohl die FDP als auch die CVP liessen durch die Medien verlauten, dass sie sehr viel
Wert auf die Prüfung der Kandidierenden legen würden. Diese Verlautbarung drängte
sich insbesondere auch deshalb auf, weil der ehemalige FDP-Bundesratskandidat und
Genfer Regierungspräsident Pierre Maudet (GE, fdp) wegen einiger Ungereimtheiten im
Zusammenhang mit seinem Regierungsmandat in die Schlagzeilen geraten war. Die
Westschweizer Zeitungen Tribune de Genève und Le Temps schrieben deshalb von
einer eigentlichen «Lex Maudet». Noch einen Schritt weiter ging die CVP, die die
Kandidierenden nicht von einem eigenen Parteigremium prüfen lassen wollte, wie dies
die FDP vorsah, sondern von einem externen, aus Juristinnen und Juristen geleiteten
Prüforgan. 

Die Fraktionen entschieden sich dann am 16. November je für ein Doppelticket. Die
FDP hob wie erwartet Karin Keller-Sutter zusammen mit Hans Wicki auf den Schild. Wie
wenig umstritten die St. Galler Ständerätin war, zeigte der Umstand, dass sie von 41
FDP-Fraktionsmitgliedern im ersten Wahlgang 38 Stimmen erhalten hatte, wie das St.
Galler Tagblatt zu berichten wusste. Für Wicki sprachen sich 29 FDP-
Parlamentsmitglieder aus, Amsler erhielt 12 Stimmen. Dies zeige deutlich, dass die FDP
die von vielen Seiten proklamierte zusätzliche Bundesrätin aus der eigenen Partei wolle.

Der Entscheid der CVP wurde als eigentlicher Überraschungscoup gehandelt. Zwar
hatte man mit der Nomination von Viola Amherd gerechnet, aber die Kandidatur von
Heidi Z'graggen hatte niemand erwartet. Die BaZ sprach gar von einer Desavouierung
gegen die bekannteren Hegglin und Schneider-Schneiter. Letztere witterte gar eine
«Verschwörung der Berggebiete gegen die Nordwestschweiz». Z'graggen habe bei der
Anhörung am meisten überzeugt und den Favoriten Hegglin schon im ersten Wahlgang
aus dem Rennen geworfen, wie einzelne Fraktionsmitglieder gegenüber den Medien
aussagten. Fraktionspräsident Filippo Lombardi (cvp, TI) wollte allerdings keine Zahlen
publik machen. Das reine Frauenticket der CVP wurde als starkes Signal gewertet, mit
dem der FDP ziemlich der Wind aus den Segeln genommen werde, so der Kommentar
zahlreicher Medien. Statt über die Kronfavoritin Keller-Sutter zu schreiben, nahmen
diese nun vielmehr die unbekanntere Heidi Z'graggen in ihren Fokus. Die wie schon bei
der Nachfolge von Didier Burkhalter geplante Roadshow der FDP, mit der man in
diversen Kantonen die Kandidierenden vorstellen wollte, verkam so zu einem
eigentlichen Rohrkrepierer und verbrauchte – ganz im Gegensatz zur Wahl von Ignazio
Cassis vor einem Jahr – kaum mehr Druckerschwärze. 

Die «drei Frauen und der Quotenmann», wie der Blick titelte, wurden in der Folge von
allen Medien durchleuchtet. Während sich die Medienschaffenden und
Kommentatoren bei der FDP einig waren, dass Karin Keller-Sutter praktisch bereits
gewählt sei, betrachtete man das Rennen bei der CVP als offen im Ausgang. Den Medien
ging es in den darauffolgenden Tagen insbesondere darum, die in Bern noch ziemlich
unbekannte Heidi Z'graggen zu präsentieren. Die Urner Regierungsrätin sah sich selber
eher am rechten Flügel ihrer Partei. Sie galt vor allem in der Sozial- und
Migrationspolitik als konservativer, aber auch als wirtschaftsnäher als die vor allem
gesellschaftspolitisch eher linker eingeschätzte Viola Amherd. Damit begannen die
Mutmassungen, dass Z'graggen von der SVP allenfalls zur Favoritin gemacht werden
könnte. Weil Z'graggen als Präsidentin der Eidgenössischen Heimatschutzkommission
auch eine «linke Ader» habe, so die Urner Zeitung, könnte sie allenfalls auch bei links-
grün punkten. Amherd sah sich hingegen immer wieder aufgrund des vor allem von der
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Weltwoche befeuerten Rechtsstreits in ein schiefes Licht gerückt. Aber auch Z'graggen
verfolgte ein Vorfall, der sich an einer Podiumsveranstaltung abgespielt hatte: Sie hatte
einen Zuhörer im Saal als «Depp» bezeichnet, dies dann aber beharrlich als akustisches
Missverständnis abgetan.  

Die Hearings der verschiedenen Fraktionen nahmen dem Ausgang dann etwas die
Spannung. Schon eine Woche vor den Wahlen gab die SVP die Resultate ihrer
Anhörungen bekannt. Sie unterstützte zwar mehrheitlich Z'graggen, vor allem die
Bauern in der Volksparteifraktion sprachen sich aber für Amherd aus, was in den
Medien als steigende Wahlchancen für die Walliserin interpretiert wurde. Karin Keller-
Sutter erhielt beim Hearing bei der SVP mehr Stimmen als Hans Wicki. Eine
Wahlempfehlung wollte die SVP allerdings intern nicht vorgeben. Bei der FDP-Fraktion,
die die Hearings einen Tag vor der Bundesratsersatzwahl durchführte, gab man zwar
ebenfalls keine Empfehlung ab, die Mehrheit der Mitglieder sprach sich aber für
Amherd aus, die vor allem mit ihren Dossierkenntnissen überzeugen konnte, die bei ihr
als Nationalrätin grösser seien als bei der Urner Regierungsrätin. Z'graggen sei zwar gut
gewesen, aber Amherd sei besser gewesen, zitierte die NZZ ein Fraktionsmitglied, das
nicht genannt werden wollte. Auch die SP liess verlauten, man habe die Qual der Wahl
zwischen zwei exzellenten Politikerinnen. Bei den Grünen, die ihre Überlegungen einen
Tag vor den Wahlen bekannt gaben, konnte Z'graggen mit authentisch vorgetragenen
Sorgen um den Klimawandel punkten, aber auch bei ihnen sei Amherd eher im Vorteil,
wie Balthasar Glättli (gp, ZH) zu Protokoll gab. Klarer waren die Stellungnahmen zu den
FDP-Kandidierenden. Die SP sprach sich klar für Keller-Sutter aus, die zwar deutlich
rechts positioniert, aber sehr offen für Kompromisse sei. Bei der CVP, die keine
Wahlempfehlung abgeben wollte, dürfe die St. Gallerin ebenfalls mit mehr Stimmen
rechnen als Wicki, so ein CVP-Fraktionsmitglied. Die Fraktionen der GLP und der BDP
sprachen sich für Amherd aus. Ausschlaggebend sei unter anderem auch die offenere
europapolitische Haltung Amherds, gaben Vertreterinnen der beiden Parteien bekannt.
Die beiden kleinen Fraktionen empfahlen zudem Karin Keller-Sutter. In den Medien ging
man einen Tag vor der Wahl davon aus, dass Amherd und Keller-Sutter wohl gewählt
würden. Z'graggen sei zwar politisch nicht so weit von Amherd entfernt, für Letztere
spreche aber wohl die grössere Erfahrung.

Die «überschätzte Show», wie die Basler Zeitung die Wahl im Vorfeld bezeichnete, oder
«die inszenierte Volkswahl», wie die NZZ titelte, sei in den letzten 40 Jahren zu einem
«publikumswirksamen Spektakel geworden». Nicht nur die Medien, sondern auch die
Parteien forcierten den Wettbewerb lange im Vorfeld. Der Wahlakt selber war dann
allerdings alles andere als ein Spektakel. 
Zuerst wurden die Verabschiedungen von Doris Leuthard und Johann Schneider-
Ammann vorgenommen. Nationalratspräsidentin Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) lobte
die Verdienste Leuthards im Volkswirtschaftsdepartement und im UVEK sowie die
«Verbindung ihrer Popularität mit einem ausgeprägten politischen Instinkt». Die
scheidende CVP-Magistratin sei nicht nur eine «Grand Dame politique», sondern ganz
einfach eine «Grande Dame», die ein Stück Geschichte mitbestimmt habe. Leuthard
selber rief das Parlament auf, auch in Zukunft auf Konkordanz, Konsens und
Kompromiss zu setzen. Die Schweiz gebe es nur einmal und es lohne sich, für das
schöne Land zu kämpfen. Die von 2006 bis 2018 dem Bundesrat angehörende
Aargauerin erhielt zum Abschied stehende Ovationen. Johann Schneider-Ammann –
seit 2010 im Bundesrat – wurde von der Nationalratspräsidentin in ihrer Abschiedsrede
mit dem Namenswechsel des Volkswirtschaftsdepartement (EVD) 2013 in Verbindung
gebracht. Dass aus dem EVD das WBF, das Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung geworden sei, zeige, wie sehr dem Berner Magistraten vor allem das duale
Berufsbildungssystem am Herzen gelegen habe. Die Abschiedsrede Schneider-
Ammanns löste einige Heiterkeit aus. Sein Lieblingsmöbel sei sicher nicht dieses
Rednerpult. Es seien acht emotionale Jahre gewesen, auch wenn man ihm das nicht
immer angesehen habe. Er wünsche sich, dass alle Parlamentsmitglieder den Mut
haben, das Wohl des Landes vor das eigene zu stellen. Auch der scheidende FDP-
Magistrat erhielt stehende Ovationen. 
Im Gegensatz zu früheren Jahren sprachen nicht alle Fraktionschefinnen und -chefs im
Vorfeld der einzelnen Wahlgänge. Einzig für die CVP begab sich Filippo Lombardi nach
vorne, um den Zweierticketvorschlag seiner Partei zu präsentieren. Für viele
überraschend stand dann bereits im anschliessenden 1. Wahlgang fest, dass Viola
Amherd neue Bundesrätin und Nachfolgerin von Doris Leuthard werden würde. Im
Vorfeld war man von mindestens zwei Wahlgängen ausgegangen. Die Mehrheit des
Parlaments hatte allerdings augenscheinlich keine Lust auf Spielchen. Mit 148 Stimmen
übersprang Viola Amherd das absolute Mehr von 121 Stimmen souverän. Auf Heidi
Z'graggen entfielen 60 der 244 ausgeteilten Wahlzettel. Gerhard Pfister erhielt 17
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Stimmen, 15 Stimmen entfielen auf Diverse und 4 Wahlzettel blieben leer. Amherd
erklärte Annahme der Wahl und dankte Heidi Z'graggen für den fairen Wahlkampf. Sie
sei gerne bereit, sich für die Zukunft des Landes einzusetzen. 
Auch die anschliessende Ersatzwahl für Johann Schneider-Ammann ging in Rekordzeit
über die Bühne. Auch hier ergriff lediglich der Fraktionssprecher der FDP, Beat Walti
(fdp, ZH) das Wort. Auch Karin Keller-Sutter wurde bereits im ersten Wahlgang zur
Magistratin gekürt. Sie erhielt 154 Stimmen, nötig gewesen wären 119. Zwar gingen
zahlreiche Stimmen auf Diverse (27) und 6 der 243 eingelangten Wahlzettel blieben leer,
Hans Wicki konnte aber lediglich 56 Parlamentsmitglieder von sich überzeugen. Auch
Karin Keller-Sutter erklärte Annahme der Wahl und wies darauf hin, dass damit ein
«dornenvolles Kapitel in der Geschichte der freisinnigen Frauen» beendet werde: Nach
fast dreissigjähriger Absenz dürfe sie nun als zweite Frau die FDP im Bundesrat
vertreten. 

In den Medien wurden die Bundesrätinnen Nummer acht und neun gefeiert. Zwar seien
der Kanton Uri und der Kanton Nidwalden, die neben den Kantonen Jura, Schaffhausen
und Schwyz noch nie einen Bundesrat gestellt haben, erneut leer ausgegangen. Dass die
nationale Exekutive aber wieder mit drei Frauen besetzt werde, sei aus verschiedenen
Gründen eine Zäsur. Erstens dürfte die «Konkordanz der Geschlechter» (Tages-
Anzeiger) nun wohl zum Normalfall werden, zweitens seien in der Geschichte der
Schweiz noch nie zwei Bundesrätinnen gleichzeitig gewählt worden und drittens sei es
in den letzten 30 Jahren nur zwei Exekutivmitgliedern gelungen, gleich im ersten
Wahlgang das absolute Mehr zu überspringen – Doris Leuthard und Kaspar Villiger. Auf
den Frauen ruhe die Hoffnung und die Wahl würde wohl auch mehr Frauen für eine
Kandidatur für die nationalen Wahlen 2019 motivieren, betonten die Medien. Die
Auffrischung im Bundesrat komme zudem angesichts wichtiger anstehender Probleme
– erwähnt wurden die gescheiterten Abstimmungen zur Altersreform 2020 und zur USR
III – zum richtigen Moment. Das «unspektakuläre Spektakel» (St. Galler Tagblatt) habe
aber auch die momentane Harmonie im Bundeshaus widerspiegelt, was sich auch in der
gleichzeitig stattfindenden Wahl des Bundespräsidenten und der Vizepräsidentin
gezeigt habe. Die Weltwoche hoffte allerdings, dass die Politik nicht so brav werde, wie
im Wahlkampf beschworen. Und die Hoffnung der WoZ war, dass die Frauenwahl
bewirke, dass sich der Bundesrat nun nicht noch weiter nach rechts bewege, sondern
dass es zu einer Aufweichung der Fronten kommen könnte.

Für die Medien gab es nach den Wahlen freilich neue Nahrung für Spekulationen, ging
es doch nun um die Frage, wer welches Departement übernehmen wird. Der wirkliche
Krimi folge erst – so die NZZ. Darüber hinaus wurde spekuliert, dass auch die SVP, die
als einzige Regierungspartei noch nie eine Frau im Bundesrat hatte, wohl jetzt mehr
Nachwuchsarbeit verrichten müsse. Die Aargauer Zeitung zitierte Parteistrategen und
Beobachter – ohne freilich Namen zu nennen – die erwarteten, dass Ueli Maurer 2019
zurücktreten werde und von Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) beerbt werden
würde. 4

Parlamentsmandat

Die Bundesverfassung (Art. 167) sieht ein Instruktionsverbot vor; mit anderen Worten
kann einem Ratsmitglied von niemandem vorgeschrieben werden, wie es im Parlament
zu wählen oder abzustimmen hat. Zwar schien die Fraktionsgeschlossenheit in den
letzten Jahren eher zuzunehmen, sogenannte Abweichler von der Fraktionsdisziplin
gab es aber nach wie vor. Sie sind vor allem in einer Konsensdemokratie wichtig, da
Kompromisse nur gefunden werden können, wenn ideologische Differenzen keine zu
grosse Rolle spielen. Die Plattform «politik.ch» lieferte den Medien eine Auswertung zu
diesen Abweichlern. Sie errechnete für jedes Nationalratsmitglied den Anteil von der
Parteilinie abweichenden Stimmverhaltens bei besonders knappen Abstimmungen
(maximal 10 Stimmen Differenz) seit Legislaturbeginn. Als Abweichung wurde dabei auch
Fehlen und Stimmenthaltung gewertet – total handelte es sich dabei um 53 in die
Untersuchung einbezogene Abstimmungen.
Am häufigsten – nämlich in 20% aller 53 Fälle – wichen laut dieser Auswertung Hans
Grunder (bdp, BE) und Daniel Fässler (cvp, AI) ab. Auffallend war, dass die vorderen
Plätze dieser Rangliste von Angehörigen der Fraktionen der Mitte-Parteien besetzt
wurden. Dies wurde damit erklärt, dass die Polparteien SP und SVP bei wichtigen und
knappen Abstimmungen stärker auf Präsenz und Fraktionsdisziplin achteten. 
Noch weiter ging die Weltwoche, die aus der Analyse herauslas, dass die
Abweichlerinnen und Abweichler in ihren Parteien gemäss NZZ-Parlamentarierrating
jeweils am linken Spektrum anzusiedeln seien. Das Wochenblatt kam deshalb zum
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Schluss: «Der nach den Wahlen 2015 befürchtete 'Rechtsrutsch' ist statistisch
nachweisbar ausgeblieben.» Knappe Abstimmungen seien eher nach links entschieden
worden. 5

Parlamentsorganisation

Ende November erschien das NZZ-Parlamentarierrating 2016 und bildete das erste
Jahr nach den Wahlen 2015 ab. Der Rechtsrutsch der Wahlen zeichnete sich im Rating
deutlich ab. Der Median der Positionen aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier,
die aufgrund paarweiser Vergleiche des Abstimmungsverhaltens während  der vier
vergangenen Sessionen errechnet werden, rückte auf der Skala von -10 (absolut links)
bis + 10 (absolut rechts) von 0.8 (2015) auf 1.7. Gleich drei SVP-Fraktionsmitglieder
nahmen die rechte Extremposition (10) ein: Marcel Dettling (SZ), Erich Hess (BE) und,
wie bereits 2015, Pirmin Schwander (SZ). Lisa Mazzone (gp, GE) positionierte sich mit
einem Wert von -9.6 am linken Extrempol. 
Vom Rechtsrutsch habe – gemessen an der Anzahl gewonnener Abstimmungen im Rat –
vor allem die FDP, kaum aber die SVP profitiert, so die Studie. Bei den Parteien zeigten
sich insgesamt nur leichte Verschiebungen. So hatte sich die SVP noch einmal nach
rechts verschoben und nahm insgesamt den Wert 8.0 ein (2015: 7.7.). Jean-Pierre Grin
(VD) besetzte mit 6.3 die moderateste Position in der Volkspartei. Damit war er
dennoch ziemlich weit vom am meisten rechts stehenden FDP-Fraktionsmitglied
entfernt: Bruno Pezzatti (ZG) erreichte einen Wert von 3.4. Den linken Rand der FDP,
die sich im Vergleich zu 2015 nicht verändert hatte und fraktionsübergreifend konstant
bei 2.2 blieb, nahm erneut Christa Markwalder mit 1.4 ein. Damit war die Bernerin leicht
linker positioniert als Daniel Fässler (AI), der mit 1.9 den rechten Rand der CVP besetzte.
Den Gegenpol bei den Christlichdemokraten nahm Barbara Schmid-Federer (ZH) mit
-0.9 ein. Auch die CVP blieb im Vergleich zu 2015 konstant bei 0.6. Innerhalb des
Spektrums der CVP-EVP-Fraktion fand sich die BDP (0.9: Hans Grunder, BE bis -0.5:
Rosmarie Quadranti, ZH), die leicht nach links gerutscht war (0.2). Deutlich am linken
Rand der CVP-Fraktion positionierte sich die EVP mit Maja Ingold (ZH, -2.8) und
Marianne Streiff-Feller (BE, -3.1). Einen Linksrutsch verzeichnete auch die GLP, die sich
bei -2.7 positionierte und sich wie schon 2015 sehr geschlossen zeigte. Nur gerade 0.5
Skalenpunkte trennten Kathrin Bertschy (BE, -2.8) von Martin Bäumle (ZH, -2.3). Etwas
geschlossener als 2015 zeigte sich auch die SP, die fraktionsübergreifend bei -8.3 zu
liegen kam. Chantal Galladé (ZH, -6.6) fuhr dabei den sozialliberalsten Kurs. Gleich drei
Fraktionsmitglieder positionierten sich beim linken Extremwert der SP, bei  -9.1: Bea
Heim (SO), Susanne Leutenegger Oberholzer (BL) und Silvia Schenker (BS). Die Grünen
schliesslich positionierten sich insgesamt bei -9.0 und die Fraktionsmitglieder
überlappten sich stark mit der SP: Daniel Brélaz (VD, -7.9) zeigte sich dabei sogar noch
etwas rechter als die gesamte SP. 
Die Forschungsstelle Sotomo, welche das Rating durchführte, wertete auch 2016 den
Ständerat aus. Erneut zeigte sich eine geringere Polarisierung als in der grossen
Kammer. Zwar lagen auch in der kleinen Kammer die Extremwerte weit auseinander,
Lilian Maury Pasquier (sp, GE, -9.5) und Peter Föhn (svp, SZ, 9.8) fanden sich aber
ziemlich alleine auf weiter Flur. Alle anderen Ständeratsmitglieder befanden sich
zwischen -6.2 (Christian Levrat, sp, FR) und 7.3 (Hannes Germann, svp, SH). 6
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Das in der NZZ prominent platzierte, aber auch von anderen Medien aufgenommene
Parlamentarierrating 2018, das von der Forschungsstelle Sotomo aufgrund des
Abstimmungsverhaltens im National- und Ständerat berechnet wird, zeigte seit der
letzten Ausgabe 2017 nur wenig Veränderungen hinsichtlich Positionierung der
Parteien. Noch immer war eine deutliche Trennung der einzelnen Fraktionen im
Nationalrat zu beobachten, mit Ausnahme der SP und der Grünen sowie der CVP und
der BDP, bei denen sich die Positionierungen einzelner Parlamentarierinnen und
Parlamentarier auf einer Skala von -10 (ganz links) und +10 (ganz rechts) teilweise
überlappten. Die Extrempole des Nationalrats wurden von Fraktionsmitgliedern der SP-
bzw. der SVP eingenommen: Silvia Schenker (sp, BS; -10.0) sowie Luzi Stamm (svp, AG;
10.0) und Toni Brunner (svp, SG; 10.0) besetzten die Skalengrenzen. Das Spektrum der
SP-Fraktion reichte von dieser Extremposition bis -8.5. Dieser «rechte Flügel» der
Sozialdemokraten wurde vom neu in den Nationalrat nachgerückten Adrian Wüthrich
(sp, BE) besetzt. Die Spannweite der Grünen reichte von -9.5 (Regula Rytz; gp, BE) bis
-8.6 (Bastien Girod; gp, ZH). Im Schnitt waren die Mitglieder der SP-Fraktion erneut
etwas linker positioniert als jene der GP-Fraktion. Das war zwischen 1995 und 2011
umgekehrt. Zwischen dem links-grünen Pol und der Mitte tat sich eine ziemliche Lücke
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auf. Die beiden der CVP-Fraktion angehörenden EVP-Mitglieder Marianne Streiff-Feller
(evp, BE) und Niklaus Gugger (evp, ZH), der Ende 2017 in den Nationalrat nachgerutscht
war, waren mit ihren Werten von -4.1 bzw. -3.7 zwar deutlich am linken Fraktionsrand
angesiedelt, damit aber noch immer mehr als vier Skalenpunkte von SP und GP entfernt
positioniert. Immer noch links der Mitte reihte sich anschliessend die GLP-Fraktion ein,
die sich erneut als sehr homogen präsentierte (-3.3 bis -3.0). Die CVP- und die BDP-
Fraktion überlappten sich ebenfalls. Bei beiden kam dabei der rechte Rand genau bei
der Position 0 zu liegen; bei der BDP wurde dieser von Hans Grunder (bdp, BE) und bei
der CVP von Daniel Fässler (cvp, AI), Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Fabio Regazzi (cvp, TI)
besetzt. Den linken Rand besetzten bei der CVP Kathy Riklin (cvp, ZH: -1.5) und bei der
BDP Rosmarie Quadranti (bdp, ZH: -1.9). Auch auf der rechten Ratsseite klaffte eine
Lücke. Der Abstand zwischen der FDP, deren Spektrum sich zwischen 1.0 (Christa
Markwalder; fdp, BE) und 3.4 (Walter Müller; fdp, SG) aufspannte und der SVP, deren
linker Pol bei 7.4 zu liegen kam (Jean-Pierre Grin, svp, VD) betrug ebenfalls 4
Skalenpunkte. 

In der NZZ wurden auch die Positionen einzelner Parlamentsmitglieder diskutiert, die
sich über die Jahre stark verändert hatten. So hatte etwa Thomas Müller (svp, SG) laut
der Auswertung einen Sprung auf der Skala von 1.5 nach 9.5. gemacht. Müller war 2006
als CVP-Politiker gewählt worden und hatte 2011 in die SVP gewechselt, wo er dann mit
den Jahren einen eigentlichen Rechtsrutsch vollzog. Die Gegenrichtung hatte Gerhard
Pfister eingenommen, der von einer rechten Position (4.0) genau in die Mitte (0) gerückt
war. Dies sei erst nach seiner Übernahme des CVP-Präsidiums passiert, was belege, so
die NZZ, dass Pfister die CVP nicht nach rechts gezogen, sondern den rechten Flügel in
die Partei integriert habe.

Im Ständerat waren die Lücken zwischen den Fraktionen geringer. Zwischen dem am
weitesten «rechts» stehenden SP-Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH: -5.6) und der am
weitesten «links» positionierten CVP-Ständerätin Anne Seydoux-Christe (JU) lagen
knapp 2 Skalenpunkte. Mit Raphaël Comte (fdp, NE) fand sich gar ein FDP-Ständerat an
dieser Position (-3.8). Allerdings war Comte damit relativ weit von seiner restlichen
Ständeratsfraktion entfernt, bei der Philipp Müller (fdp, AG) bei 3.6 den rechten Rand
einnahm. Auch hier war der Skalenabstand zur SVP, deren Spektrum sich zwischen den
beiden Schwyzer Ständeräten, Alex Kuprecht (6.9) und Peter Föhn (10.0) erstreckte, mit
3.3 Punkten kleiner als im Nationalrat. 7

Wahlen

Wahlen in kantonale Regierungen

Nach 29 Jahren im Amt trat Carlo Schmid (cvp) als Landammann zurück. Schmid war
bereits 1980 in den Ständerat gewählt worden und hatte von 1984 bis 2007 das
Doppelmandat aus kantonalem Regierungspräsident und Kantonsvertreter inne gehabt.
Von 1992 bis 1994 präsidierte er zudem die CVP Schweiz. Die Landsgemeinde hatte
Ende April die Aufgabe, einen neuen regierenden Landammann zu bestimmen und
einen Nachfolger für Carlo Schmid als Erziehungsdirektor zu wählen. Üblicherweise
wechseln sich im Kanton Appenzell Innerrhoden die Vorsteher des
Erziehungsdepartements und des Volkswirtschaftsdepartements als regierender und
stillstehender Landammann ab. Allerdings war offen, ob der aktuell stillstehende
Landammann Daniel Fässler, momentan Innerrhoder Ständerat, regierender
Landammann werden sollte. Möglich wäre auch, dass der neu gewählte Kandidat gleich
als regierender Landammann eingesetzt wird. Zwei Kandidaten stellten sich der Wahl in
die Exekutivbehörde: Der amtierende Grossratspräsident Josef Schmid wurde von der
CVP und dem kantonalen Bauernverband portiert. Auch die SVP unterstützte Schmid.
Roland Inauen, Kurator des Museums Appenzell, Leiter des kantonalen Kulturamtes und
Kantonsgerichtspräsident wurde von der Arbeitnehmervereinigung Appenzell
vorgeschlagen und von der Gruppe für Innerrhoden (GFI) unterstützt. Der Abgang des
politischen Urgesteins Schmid wurde von einigem, für Innerrhoder Verhältnisse eher
seltenen politischen Wirbel überschattet, der unter anderem die Machtfülle in der
politischen Elite des Kantons zum Inhalt hatte. Die Standeskommission – die Regierung
des Kantons Appenzell Innerrhoden – und allen voran der regierende Landammann
Schmid sowie sein Stellvertreter, der Stillstehende Landammann Daniel Fässler, wurden
vom ehemaligen, 2010 zurückgetretene Säckelmeister (Finanzminister) Sepp Moser hart
angegriffen. Moser warf dem Gremium Günstlingswirtschaft,
Kompetenzüberschreitung, Intransparenz und Geheimnistuerei vor. Wichtige
Entscheide würden vom Landammann im Alleingang ohne Kontrolle von aussen gefällt.
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Der Landammann habe eine fast absolutistische Machtfülle. Moser forderte eine
Erneuerung der Strukturen und schlug als möglichen Schritt in einer Einzelinitiative eine
Amtszeitbeschränkung auf zwölf Jahre vor. Innerhalb des Kantons schien die Aufregung
allerdings bedeutend kleiner, als dies in den ausserkantonalen Medien dargestellt
wurde. Einzig die im Kanton Appenzell Innerrhoden schwache SP forderte eine Abwahl
Fässlers und forderte in einer Resolution eine Aufarbeitung der Vorwürfe von Moser. In
allen anderen Gruppierungen und Parteien war Fässler jedoch unbestritten. Die
Initiative von alt-Säckelmeister Moser für eine Amtszeitbeschränkung fand neben der SP
nur noch bei der GFI Gehör, fand im Berichtsjahr aber keine Mehrheit.

Die Landsgemeinde am 28. April hatte keine Lust auf Veränderungen. Trotz
angekratztem Image wurde als regierender Landammann Daniel Fässler gewählt. Die
beiden neuen Kandidaten konnten lediglich vereinzelte Stimmen auf sich vereinen, was
nicht überraschend war, wurde doch an einer Landsgemeinde noch nie ein amtierender
Regierungsrat abgewählt. Auch die weiteren fünf Mitglieder der Standeskommission
wurden bestätigt. Wesentlich knapper war das Resultat für den freien Regierungssitz.
Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Schmid und Inauen musste schliesslich ausgezählt
werden. Das rund dreiviertelstündige Prozedere, bei dem alle Stimmberechtigten den
Ring über einen von zwei Ausgängen verlassen müssen, brachte schliesslich einen
hauchdünnen Vorsprung von 33 Stimmen (bei total 3919 Stimmen) für Roland Inauen,
der damit stillstehender Landammann wurde, sein Amt als Gerichtspräsident jedoch
abgeben musste. Keine Chance hatte die Initiative Moser, die mit grosser Mehrheit
abgelehnt wurde. In einem Ende Juni veröffentlichten Untersuchungsbericht des
Grossen Rates wurde ein eigentlicher Schlussstrich unter die Affäre Moser gezogen. Die
mit den Vorfällen betraute Kommission konnte keine erheblichen Mängel am
politischen System Innerrhodens feststellen. Man müsse nun wieder Vertrauen und
allenfalls eine verbesserte Gesprächskultur schaffen. 8

2013 hatte der ehemalige Säckelmeister Sepp Moser, der die Finanzdirektion der
Regierung des Kantons Appenzell Innerrhoden von 2007 bis 2011 inne gehabt hatte,
schwere Vorwürfe gegen die beiden Landammänner erhoben. Moser hatte dem 2013
zurückgetretenen Carlo Schmid und dem noch amtierenden Daniel Fässler
Günstlingswirtschaft, Kompetenzüberschreitung, Intransparenz und Geheimnistuerei
vorgeworfen. In der Folge machte die Staatswirtschaftliche Kommission zwar
Verbesserungspotenzial im politischen System aus – insbesondere hinsichtlich der
Kontrolle der Regierung – wies die Vorwürfe Mosers aber zurück. Die Innerrhoder
Staatsanwaltschaft hatte noch 2013 ein Strafverfahren eröffnet, um zu untersuchen,
ob Moser das Amtsgeheimnis verletzt habe, da dieser sich auch an die Medien gewandt
hatte. Das Verfahren wurde im Juli 2014 jedoch eingestellt, mit dem Hinweis, dass
Moser alle legalen Möglichkeiten ausgeschöpft habe, um auf sein Anliegen aufmerksam
zu machen. Weil auch der Grosse Rat nicht auf seine Klagen eingegangen sei, sei der
Gang an die Medien der einzige verbleibende Weg gewesen. Zudem sei die Kritik Mosers
am Regierungssystem nicht unberechtigt. 9
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Thomas Rechsteiner (pdc) ne siégera pas une année supplémentaire au gouvernement
d'Appenzell Rhodes Intérieures. Après avoir essuyé deux défaites, en 2008 et 2015,
l'UDC Ruedi Eberle se lance à nouveau dans la course. L'association des employés
appenzelloise (AVA) et le PDC soutiennent la candidature de Matthias Rhiner (sans
parti). Reto Inauen (sans parti), après avoir décliné sa candidature pour remplacer
Thomas Rechsteiner, est revenu sur sa décision. Il a pu trouver un arrangement avec
son employeur pour pouvoir conjuguer vie professionnelle et politique. L'association
professionnelle cantonale, l'AVA, l'association des agriculteurs, l'UDC et le PS lui ont
reproché de ne pas leur avoir présenté ses idées. 
Lors de la Landsgemeinde, Reto Inauen a reçu moins de voix que le candidat UDC. Lors
du second tour, Ruedi Eberle l'emporte clairement face à Matthias Rhiner. Ainsi, l'UDC
accède pour la première fois au gouvernement cantonal. Le PDC perd donc un siège,
sur les quatre. Il est encore représenté par Daniel Fässler, Antonia Fässler et Ruedi
Ulmann. Les trois autres fauteuils sont occupés par des ministres sans couleur
politique, à savoir Martin Bürki, Stefan Müller et Roland Inauen. 10
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Roland Dähler (sans parti) et Jakob Signer (sans parti) siégeront à l'exécutif cantonal
d'Appenzell Rhodes-Intérieures, à la place de Daniel Fässler (pdc) et de Martin Bürki
(sans parti).
Daniel Fässler, à la fois conseiller national et président du Conseil d'Etat, avait donné sa
démission du gouvernement cantonal en novembre. Il souhaitait se concentrer sur son
mandat national. En début d'année, après la démission du conseiller aux Etats Ivo
Bischofberger (pdc, AI), il s'est porté candidat pour le remplacer. Lors de la
Landsgemeinde, il sera choisi pour représenter le canton à Berne. Son successeur au
niveau cantonal, Roland Dähler, avait deux concurrents PDC, Lorenz Gmünder et Bruno
Huber. Sans couleur politique, il raflera le siège du PDC et sera à la tête du département
de l'économie.
Le jour de la Landsgemeinde, Jakob Signer sera également élu au gouvernement
cantonal, une semaine après s'être lancé dans la course. Alors qu'il n'avait pas envisagé
siéger à l'exécutif, il était revenu sur sa décision à la suite du décès, début avril, du
conseiller d'Etat Martin Bürki. Il a pu compter sur le soutien des sections cantonales du
PDC, du PLR et de l'UDC. Il reprendra le département de justice, police et des affaires
militaires.
Ainsi, le gouvernement cantonal sera composé d'un UDC, de deux PDC et de quatre
membres sans couleur politique. Roland Inauen (sans parti) occupera la fonction de
Landammann. 11

WAHLEN
DATUM: 28.04.2019
DIANE PORCELLANA

Kantonale Ersatzwahlen

Nach dem Rücktritt von Paul Wyser (parteilos) wurde in Appenzell Innerrhoden die
Positions des Säckelmeisters (Finanzdirektors) neu besetzt. Die Ausmarchung fand
zwischen dem Hotelier Leo Sutter und dem Präsidenten der Appenzeller
Tourismusorganisation, Sepp Moser, statt. Am Landsgemeindesonntag im April setzte
sich Moser (cvp) gegen Sutter schon beim ersten Mehren durch. Die übrigen Mitglieder
der Standeskommission, Bruno Koster (parteilos, Regierender Landammann,
Volkswirtschaftsdepartement), Carlo Schmid (cvp, Stillstehender Landammann,
Erziehungsdepartement), Stefan Sutter (cvp, Umwelt- und Baudepartement), Werner
Ebneter (cvp, Gesundheits- und Sozialdepartement), Melchior Looser (cvp, Justiz-,
Polizei- und Militärdepartement) und Lorenz Koller (cvp, Land- und
Forstwirtschaftsdepartement) wurden diskussionslos bestätigt. 12

WAHLEN
DATUM: 29.04.2007
SABINE HOHL

Nach dem Rücktritt von Bruno Koster war in Appenzell Innerrhoden das Amt eines
Landammanns (und Volkswirtschaftsdirektors) neu zu besetzen. Wie in Innerrhoden
üblich, sondierten die verschiedenen Interessengruppen geeignete Kandidaten. Der
kantonale Gewerbeverband präsentierte vier mögliche Kandidaten: Daniel Fässler,
Bruno Ulmann, Urs Koch und Ruedi Eberle, von denen schliesslich Daniel Fässler (cvp)
offiziell nominiert wurde. Auf eine gewisse Verärgerung stiess die späte Ankündigung
des amtierenden Säckelmeisters Sepp Moser, am Amt des Landammanns interessiert zu
sein. Die Wahl einer bereits in der Standeskommission vertretenen Person hätte dazu
geführt, dass plötzlich eine Kandidatin oder ein Kandidat für ein anderes
Departement – in Mosers Fall das Finanzdepartement – benötigt worden wäre. Moser
wurde von der „Gruppe für Innerrhoden“ unterstützt. Die SVP favorisierte das SVP-
Mitglied Ruedi Eberle. Die Handels- und Industriekammer unterstützte Bruno Ulmann.
Daniel Fässler erhielt neben der Unterstützung des Gewerbeverbands auch diejenige
des Bäuerinnen- und des Bauernverbands, der CVP, des Frauenforums und der
Arbeitnehmervereinigung. Am 27. April wählte die Landsgemeinde Daniel Fässler (cvp)
zum neuen Stillstehenden Landammann. Er setzte sich in der Stichwahl deutlich gegen
Bruno Ulmann (parteilos) durch. Die anderen Mitglieder der Standeskommission wurden
im Amt bestätigt. 13

WAHLEN
DATUM: 27.04.2008
SABINE HOHL
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Eidgenössische Wahlen

Ivo Bischofberger wurde für den Kanton Appenzell Innerrhoden bereits im Frühling
gewählt. Traditionellerweise wird der Innerrhoder Ständerat an der Landsgemeinde
bestimmt. Die SVP, die sich gegen Bischofberger einsetzte, hatte im Ring nicht etwa
einen eigenen Kandidaten, sondern den regierenden Landammann Daniel Fässler (cvp)
als Gegenkandidat ausgerufen, der sich aber vom Vorschlag distanzierte. Bischofberger
wurde schliesslich im ersten Umgang mit nur wenigen Gegenstimmen gewählt. 14

WAHLEN
DATUM: 01.05.2011
MARC BÜHLMANN

Bei den Nationalratswahlen im Kanton Appenzell Innerrhoden gab es noch nie ein
Vorbeikommen an der CVP. Ihr amtierender Nationalrat Daniel Fässler stellte sich
erneut zur Wahl. Wie schon vor vier Jahren bekam er Konkurrenz von Martin Pfister.
War dieser damals noch als Präsident der „Gruppe für Innerrhoden“ angetreten,
präsentierte er sich nun als offizieller Kandidat der 2012 gegründeten Innerrhoder SP.
Die beiden Kandidierenden zeichneten sich durch zum Teil deutlich unterschiedliche
politische Haltungen aus. Dies lag sicherlich auch daran, dass Daniel Fässler innerhalb
der nationalen CVP-Fraktion als einer der wirtschaftsfreundlichsten Vertreter gilt.
Trotzdem war Martin Pfisters Kandidatur hauptsächlich dazu da, dem Innerrhoder
Stimmvolk zumindest eine Auswahl bieten zu können. Reelle Wahlchancen wurden ihm
von keiner Seite eingeräumt. Die offizielle Unterstützung wurde ihm gar von der
„Gruppe für Innerrhoden“ verwehrt, obwohl – oder vielleicht gerade weil – er noch vor
vier Jahren als deren Präsident antrat. Daniel Fässler setzte sich am Wahlsonntag
erwartet ungefährdet durch. Mit 3‘121 Stimmen übertraf er sein Resultat von 2011 um 14
Stimmen. Auf Martin Pfister entfielen 739 Stimmen, was fast 100 Stimmen weniger als
noch vor vier Jahren bedeutete. Vereinzelte erhielten 230 Stimmen. Die
Wahlbeteiligung betrug magere 36.7%, womit der Kanton das nationale Schlusslicht
darstellte. Die Innerrhoder Vertretung im Nationalrat durch die CVP bleibt mit diesem
Ergebnis die gewohnte Konstante in den eidgenössischen Wahlen. 15

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ

Ständeratsersatzwahlen

Daniel Fässler (pdc, AI), conseiller national et conseiller d'Etat, succède au conseiller
aux Etats Ivo Bischofberger (pdc, AI). Après douze ans à Berne, l'ancien président de la
Chambre des cantons a donné sa démission mi-janvier, afin de consacrer plus de
temps à ses loisirs. Daniel Fässler avait annoncé, déjà en novembre, qu'il ne souhaitait
pas exercer un mandat supplémentaire à l'exécutif cantonal. En février, il s'est porté
candidat pour remplacer Ivo Bischofberger. Trois semaines avant la Landsgemeinde, un
comité de citoyennes et citoyens a proposé, par le biais d'une annonce, l'ancien
conseiller d'Etat Thomas Rechsteiner (AI, pdc) comme alternative à la candidature de
l'actuel conseiller national. Lors de la Landsgemeinde, Daniel Fässler a été élu pour
représenter le canton. Assermenté au Conseil des Etats en juin, il faudra attendre les
élections fédérales pour que son siège à la Chambre du peuple soit à nouveau
occupé. 16

WAHLEN
DATUM: 28.04.2019
DIANE PORCELLANA

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Le conseiller national Fässler (pdc, AI) a déposé une motion visant à instaurer des lignes
rouges si la Suisse s’engageait dans des négociations fiscales avec l’UE. En clair, le
motionnaire souhaite premièrement éviter toute reprise du code de conduite
européen en matière de fiscalité des entreprises. Deuxièmement, toute modification
légale devrait être soumise à un délai transitoire de dix ans. Finalement, les Etats
membres de l’UE devraient renoncer à leurs règlementations qui défavorisent
fiscalement les entreprises établies en Suisse par rapport à celles établies dans leur
pays respectif. Lors de son passage devant la chambre basse, cette motion a dessiné un
véritable clivage gauche-droite. Malgré le refus unanime du PS et des verts, elle a été
acceptée par 131 voix contre 59 et 1 abstention. La motion a connu un sort différent au
Conseil des Etats. Contre l’avis de sa commission de l'économie et des redevances
(CER-CE), le Conseil des Etats a refusé la motion de quelques voix (13 voix contre 15 et
3 abstentions).Toujours à ce sujet, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de
réforme du régime fiscal des entreprises afin de mettre un terme aux désaccords avec
l’UE. 17

MOTION
DATUM: 27.11.2013
EMILIA PASQUIER
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Ruedi Lustenberger (cvp/pdc, LU) a déposé, en 2015, une motion afin que le Conseil
fédéral prenne en considération les caractéristiques spécifiques des PME lors de la
mise en œuvre de la loi et de l'ordonnance sur les produits de construction. Deux
points préoccupaient particulièrement le conseiller national: l'inspection et les
informations techniques. 
Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. En effet, il estime que les intérêts
des PME ont déjà été pris en compte lors de la révision en question. Si la motion a
d'abord été reprise par Daniel Fässler (cvp/pdc, AI), elle a finalement été retirée. 18

MOTION
DATUM: 04.05.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Forstwirtschaft

Eine Motion „NFA-Programmvereinbarungen Wald 2016-2019“ von Nationalrat Fässler
(cvp, AI) forderte den Bundesrat auf, bei der Umsetzung der NFA-
Programmvereinbarungen Wald in den Jahren 2016-2019 sieben Punkte zu beachten.
Von diesen Punkten nahm der Nationalrat in der Sommersession 2015 drei Punkte
stillschweigend an. Namentlich sind dies die Forderung, dass die im Waldgesetz
gemachten Änderungen zur Holzförderung und zur Klimaanpassung bereits
berücksichtigt werden sollen, dass sich die Vollzugs- und Beratungsmassnahmen der
Forstdienste verstärkt auf die Wirtschaftlichkeit der Massnahmen konzentrieren, und
dass neben den Kantonen auch die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in die
Aushandlungen und die Umsetzung der Programmvereinbarungen einbezogen werden
müssen.
Abgelehnt wurden die restlichen vier Punkte. Diese beinhalteten etwa die Forderung
nach mehr finanziellen Mitteln zur Waldpflege oder zur Erschliessung des Waldes sowie
Massnahmen zur Verjüngung von überalterten Wäldern. Die Entscheidung des
Nationalrates entsprach auch der Empfehlung des Bundesrates. 19

MOTION
DATUM: 19.06.2015
LAURA SALATHE

Auch der Ständerat behandelte die Motion Fässler (cvp, AI) „NFA-
Programmvereinbarungen Wald 2016-2019“ zügig und stimmte nach kurzer Diskussion
der Empfehlung des Bundesrates und der Entscheidung des Nationalrates zu, die
Motion in drei Punkten anzunehmen. 20

MOTION
DATUM: 03.12.2015
LAURA SALATHE

La révision de la loi sur les forêts (LFo) aura eu raison de l'initiative parlementaire
Fässler (pdc, AI). Bien que nettement acceptée par la CEATE-CN (17 voix contre 6 et 2
abstentions), elle n'a pas été soutenue par la commission sœur, la CEATE-CE, celle-ci
argumentant que des incitations à l'utilisation du bois suisse ont été incluses dans le
cadre de la révision de la LFo. Le député appenzellois a donc retiré son initiative. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2016
KAREL ZIEHLI

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

Die Änderung im Stromversorgungsgesetz zur Streichung von Vorrängen im
grenzüberschreitenden Übertragungsnetz wurde am 9. März 2017 vom Nationalrat
diskutiert. Da durch die Schaffung von Vorrangregelungen die Netzkapazität an der
Grenze geschmälert werde, gefährdeten die Vorrangregelungen die
Versorgungssicherheit und verzerrten den Wettbewerb – so die Begründung der UREK-
NR, die ihrem Rat Eintreten und Zustimmung empfahl. Während die Kommission mit
einer zusätzlichen Klausel für eine zehnjährige Auslaufzeit bezüglich der langfristigen
Abnahmeverträge eine Differenz zum Ständerat schaffen wollte, forderte eine
Minderheit Fässler (cvp, AI) die Streichung dieser Klausel. Der Nationalrat trat ohne
Gegenantrag auf die Vorlage ein und zog mit 120 zu 62 Stimmen bei 5 Enthaltungen die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.03.2017
NIKLAUS BIERI
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Position der Minderheit Fässler derjenigen der Kommissionsmehrheit vor. Da somit
keine Differenz zum Ständerat geschaffen wurde, kam das Geschäft in die
Schlussabstimmung: Am 17. März 2017 stimmte der Ständerat mit 43 gegen eine Stimme
bei einer Enthaltung zu, der Nationalrat nahm die Vorlage mit 141 gegen 56 Stimmen
(keine Enthaltungen) an. 22

Energiepolitik

In der Differenzbereinigung zur Energiestrategie 2050 lag der Ball in der Herbstsession
2016 wieder beim Nationalrat. Dieser entschied, das Richtziel von einem Zubau von 11
Terrawattstunden Strom aus erneuerbaren Quellen vom Ständerat zu übernehmen und
damit eine Differenz beizulegen. Eine Minderheit Girod (grüne, ZH) hatte verlangt, am
höheren Richtziel von 14,5 Terrawattstunden festzuhalten, unterlag im Plenum aber mit
132 zu 57 Stimmen. Mit 100 zu 88 Stimmen entschied der Rat, in Artikel 14 Abs. 3
entgegen dem Ansinnen von Bundesrat, Ständerat und einer Minderheit Fässler (cvp, AI)
daran festzuhalten, das Wort "grundsätzlich" nicht aufzunehmen - es ging um die Frage,
ob Nutzungs- und Schutzinteressen als "gleichrangig" oder "grundsätzlich gleichrangig"
zu bezeichnen seien. Gestritten wurde im Rat darüber, ob diese Differenz nun ein
semantisches Detail sei oder doch über grosse Tragweite verfüge - einer Mehrheit
erschien das Wort zumindest bedeutsam genug, um eine Differenz zum Ständerat
beizubehalten.  
Eine gewichtige Differenz zum Ständerat blieb bei den Steuerabzügen für
Gebäudesanierungen bestehen: Der Nationalrat entschied, dass Abzüge auf drei
Steuerperioden verteilt werden können. Der Nationalrat erhielt drei weitere,
geringfügige Differenzen aufrecht: Er strich die Möglichkeit von Auktionen aus Artikel
22 Absatz 2, entfernte Biogas aus dem Artikel 46 Absatz 3a und verzichtete auf die
Zulassung von Sonderregelungen für Kleinproduzenten bei den Netznutzungstarifen in
Artikel 14 Absatz 3c des Stromversorgungsgesetzes. Damit gab die grosse Kammer die
Vorlage mit fünf Differenzen zurück an den Ständerat.
Noch bevor das Differenzbereinigungsverfahren beendet war und die Vorlage in die
Schlussabstimmung kam, bekundete die SVP ihren Willen, das Referendum gegen die
Energiestrategie 2050 zu ergreifen - allerdings nur, wenn sich die Wirtschaftsverbände
am Referendum beteiligten. Von Medien danach gefragt, gaben sich Vertreter von
Wirtschaftsverbänden zurückhaltend: Die bürgerliche Mehrheit im Parlament habe
schon einiges an der Vorlage korrigiert und man könne mit dem Verbliebenen leben. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.2016
NIKLAUS BIERI

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Nachdem der Ständerat den Bundesbeschluss über Finanzierung und Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur FABI im Dezember 2012 um mehrere Ausbauprojekte ergänzt
und mittels eines zusätzlichen Mehrwertsteuerpromilles auf CHF 6,4 Mrd. aufgestockt
hatte, kam das Geschäft im Juni des Berichtjahres in den Nationalrat. Umstritten war
vor allem der plafonierte Fahrkostenabzug. Der Mehrheitsantrag wollte dem
ständerätlichen Vorschlag von einem Pauschalabzug von CHF 3'000 zustimmen. Eine
Minderheit Candinas (cvp, GR) wollte den Fahrkostenabzug dem Preis eines 2.-Klass-
Generalabonnements gleichsetzen. Eine Minderheit Quadri (lega, TI) lehnte eine
Plafonierung des Fahrkostenabzugs generell ab, da sie jene benachteilige, die auf das
Auto angewiesen seien. Eine Minderheit Grossen (glp, BE) forderte dagegen eine
komplette Abschaffung des Fahrkostenabzugs, da dies ein falscher Anreiz des Staates
sei. Ein Antrag Daniel Fässler (cvp, AI) verlangte einen Maximalbetrag von zehntausend
Franken, während die ersten zweitausend nicht abzugsberechtigt wären. Alle
Minderheits- und Einzelanträge konnten in der Abstimmung nicht gegen den
Mehrheitsantrag bestehen. Eine Minderheit Huber (fdp, UR) versuchte erfolglos, die
vom Ständerat aufgenommene Mehrwertsteuer-Erhöhung zu verhindern. Der
Nationalrat folgte dem Mehrheitsantrag für Bestätigung der Änderung der kleinen
Kammer mit 125 zu 65 Stimmen. Bei der Vorlage zum Bundesgesetz über die
Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur nahm der Nationalrat mit 124
zu 65 Stimmen den Antrag Fluri (fdp, SO) an, welcher forderte, dass ab 2019 die Hälfte
der gesprochenen Mitteln aus Schwerverkehrsabgabe und zweckgebundener
Verbrauchssteuer bis zur vollständigen Rückzahlung der Bevorschussung zur Verzinsung
und Rückzahlung verwendet werden. Zum Ausbauschritt 2025 gab es im Nationalrat
drei Anträge: Eine Minderheit Quadri (lega, TI) forderte die Aufnahme von
Planungsarbeiten zur Umfahrung von Bellinzona. Eine Minderheit Huber (fdp, UR) wollte

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.06.2013
NIKLAUS BIERI
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den ursprünglichen, deutlich kleineren Ausbauschritt des Bundesrates jenem des
Ständerates vorziehen. Eine Minderheit Hurter (svp, SH) bat darum, die Elektrifizierung
und den Ausbau der Hochrheinbahn in den ersten Ausbauschritt aufzunehmen. Der
Nationalrat folgte allerdings in allen Abstimmungen deutlich der Kommissionsmehrheit,
welche die Vorlage des Ständerates übernehmen wollte. Ein Antrag Fluri (fdp, SO),
welcher eine Verknüpfung aller Teile des FABI-Geschäfts verlangte, damit keine
Unsicherheiten bezüglich der Referendumsfrist auftreten können, wurde vom Rat mit
142 zu 36 Stimmen angenommen. Beim Bundesbeschluss über den Verpflichtungskredit
für den Ausbauschritt 2025 zog der Rat den Mehrheitsantrag (Zustimmung zum
Beschluss des Ständerates) dem Minderheitsantrag Huber (fdp, UR; Zustimmung zum
Entwurf des Bundesrates) mit 142 zu 41 Stimmen vor. Einer Minderheit Thomas Hurter
(svp, SH) gelang es, den Ausbau der Hochrheinbahn durch die Hintertüre einzubringen:
Der Nationalrat stimmte der von der Minderheit Hurter beantragten Änderung des
Bundesbeschlusses vom 8. März 2005 über den Verpflichtungskredit für die erste Phase
des HGV-Anschlusses mit 102 zu 82 Stimmen zu, erhöhte dort nachträglich den Kredit
um CHF 100 Mio. auf CHF 1'190 Mio. und führte die Verbindung Schaffhausen-Basel im
Bundesbeschluss auf. Mehrere Minderheitsanträge fanden keine Zustimmung, darunter
etwa der Antrag Regazzi (cvp, TI), welcher auch die Seilbahnen und den
Schienengüterverkehr in die langfristige Angebots- und Infrastrukturentwicklung
einbeziehen wollte, der Antrag Huber (fdp, UR), welcher eine Befristung des
Bahninfrastrukturfonds bis 2030 beabsichtigte oder der Antrag Quadri (lega, TI),
welcher ein Mitspracherecht der Gemeinden in Artikel 48b und 48d des
Eisenbahngesetzes festschreiben wollte. Keine Zustimmung fand auch die Minderheit II
Candinas (cvp, GR), welche wie der Ständerat die finanzielle Beteiligung der Kantone
über die Zuständigkeit für die Publikumsanlagen regeln wollte. Die
Finanzdirektorenkonferenz der Kantone hatte sich explizit für diese Lösung
ausgesprochen und Bundes- und Ständerat unterstützten diese Regelung. Der Antrag
Candinas wurde mit 142 zu 41 Stimmen verworfen. Der Nationalrat nahm alle Entwürfe
in den Gesamtabstimmungen deutlich an, worauf die Vorlage zur Differenzbereinigung
zurück an den Ständerat ging. In der kleinen Kammer sorgten nur zwei Differenzen für
Diskussionen: Zum Einen die Kantonsbeteiligung an der Finanzierung, welche gemäss
Nationalrat pauschal über die Bestellungen an den Regionalverkehr aufgeschlüsselt
werden sollte, zum Anderen die Änderung des HGV-Anschluss-Gesetzes zwecks
Aufnahme und Finanzierung der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke. Die
Verkehrskommission des Ständerates beantragte bei der Kantonsbeteiligung die
Zustimmung zum Entwurf des Nationalrates. Ein Einzelantrag Engler (cvp, GR) forderte
Festhalten am bundesrätlichen Vorschlag der Finanzierungsbeteiligung der Kantone via
die Publikumsanlagen. Diese Lösung wurde nun entgegen der ersten Debatte als
kompliziert und unzweckmässig bezeichnet, zudem wurde das Risiko betont, dass
kleine und finanzschwache Kantone mit der Sanierung von grossen Bahnhöfen
überfordert wären. Der Ständerat schwenkte mit 32 zu 8 Stimmen auf die Linie des
Nationalrates ein. Während die Standesvertreter von Basel-Stadt, Basel-Landschaft und
Schaffhausen für die vom Nationalrat aufgenommene Änderung des HGV-Anschluss-
Gesetzes zur Elektrifizierung der Hochrheinstrecke argumentierten, mahnten kritische
Stimmen, dass das Projekt der Hochrheinbahn ein Ad-hoc-Projekt sei und keine
grundsätzliche Prüfung durchlaufen habe wie die anderen Projekte, welche als
Ausbauprojekte in FABI aufgenommen worden seien. Auch solle eine Investition auf
deutschem Boden mittels Staatsvertrag geregelt werden. Der Ständerat entschied mit
32 zu 5 Stimmen gegen die Minderheit Janiak (sp, BL), welche Zustimmung zum
Nationalrat beantragt hatte. Diese letzte Differenz wurde im Nationalrat am 17.Juni
verhandelt. Eine Mehrheit der Kommission forderte die Zustimmung zum Ständerat.
Eine Minderheit Thomas Hurter (svp, SH) forderte Festhalten an der Änderung des HGV-
Anschluss-Gesetzes. Hurter zog seinen Minderheitenantrag allerdings zurück, da sein
Postulat bezüglich der Hochrheinbahn in der Kommission auf grossmehrheitliche
Zustimmung gestossen war. Der Nationalrat schwenkte damit gemäss Mehrheitsantrag
auf die Linie des Ständerates ein und räumte die letzte Differenz zu diesem aus. In den
Schlussabstimmungen im Juni nahm der Ständerat die Vorlagen einstimmig an. Fast
zeitgleich folgte der Nationalrat der kleinen Kammer und führte damit die Vorlage gegen
die Nein-Stimmen einer Mehrheit der SVP-Fraktion zum Abschluss. Die Volksinitiative
„Für den öffentlichen Verkehr“ wurde in der Folge zurückgezogen. Über die FABI
Vorlage wird im Februar 2014 an den Urnen befunden. 24
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Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Als Reaktion auf diverse bürgerliche Vorstösse, die gemäss dem Schweizerischen
Mieterinnen und Mieterverband (SMV) die Rechte der Mieterinnen und Mieter bei
Annahme massiv einschränken würden – namentlich die parlamentarischen Initiativen
Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 15.455, Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493), Fässler (cvp, AI; Pa.Iv. 17.492),
Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 16.459, Pa.Iv. 17.491), Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515)
und Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) –, lancierte der Verband Anfangs 2018 eine Online-
Petition «Nein zu Wuchermieten». An einer Medienkonferenz wies der SMV auf die
verheerenden Folgen dieser Initiativen hin und verdeutlichte, dass der Verband bereit
sei, das Referendum zu ergreifen, sollten die Initiativen angenommen werden. Innert
sechs Wochen unterschrieben beinahe 20'000 Personen das Anliegen, das Mitte März
als offener Brief der RK-SR überreicht wurde. Die ständerätliche Rechtskommission
zeigte sich davon nicht abschliessend beeindruckt und gab im selben Jahr den
parlamentarischen Initiativen Egloff (Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493), Feller (Pa.Iv. 16.459) und
Vogler (Pa.Iv. 16.458) Folge. Sie wich jedoch bei den Anliegen Feller (Pa.Iv. 17.491) und
Nantermod (Pa.Iv. 17.514, 17.515) vom positiven Entscheid ihrer Schwesterkommission
ab, beschloss keine Folge zu geben und lancierte im Gegenzug eine ausgewogenere
Kommissionsmotion (Mo. 18.4104). 

Für die parlamentarische Initiative Egloff (Pa.Iv. 15.455), der bereits im Vorjahr Folge
gegeben worden war, bewilligte der Nationalrat im Frühjahr 2019 eine
Fristverlängerung, damit deren Umsetzung gegebenenfalls in Einklang mit der damals
noch hängigen Motion der RK-SR erfolgen könne. Nicht beraten wurde die
parlamentarische Initiative Fässler (Pa.Iv. 17.492), die ebenfalls eine Neuregelung zu den
missbräuchlichen Mietzinsen beabsichtigte. Sie war im Juli 2018 vom Urheber
zurückgezogen worden. 25

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 15.03.2018
MARLÈNE GERBER

Wohnungsbau und -eigentum

Lors de l'élaboration de la loi sur les produits de constructions (LPCo) et avec la reprise
du droit européen y relatif, les contraintes pour les PME devaient se réduire et les
procédures d'évaluation et de vérification de la constance des performances se
simplifier. Selon Daniel Fässler (pdc, AI) c'est en réalité le contraire qui se passe. En
reprenant l'interviention de Ruedi Lustenberger (pdc, LU), il demande une meilleure
considération des intérêts des PME dans la mise en œuvre de la LPCo. Le conseiller
national souligne le risque de pénalisation des PME face aux grandes entreprises en cas
de maintien de la situation actuelle. Il charge le Conseil fédéral d'examiner les mesures
pouvant réduire les contraintes administratives et financières pesant sur les PME et de
transmettre son rapport aux chambres. 
Le Conseil fédéral souhaite le rejet du postulat. Comme lors de l'élaboration de la
LPCo, il poursuit également l'objectif de réduction des contraintes pour les PME dans la
mise en œuvre de la loi. Le Conseil fédéral rappelle que les systèmes choisis
d'évaluation et de vérification de la constance des performances impliquaient le moins
de contraintes pour les fabricants et qu'il n'est pas possible de les simplifier davantage
sans compromettre l'équivalence des produits de construction avec le droit européen.
La mise en œuvre étant toute récente, le Conseil fédéral estime qu'il est encore trop
tôt pour l'évaluer. Le Conseil national, par 139 voix contre 50 et 1 abstention, adopte le
postulat. 26

POSTULAT
DATUM: 04.05.2017
DIANE PORCELLANA

Umweltschutz
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Gewässerschutz

Eine von der bürgerlichen Mehrheit der UREK-NR unterstützte Motion störte sich an
den Auswirkungen der revidierten Gewässerschutzverordnung auf die Landwirtschaft.
Die Anpassungen der Verordnung wie auch des entsprechenden
Gewässerschutzgesetzes waren in den Vorjahren als Antwort auf das Anliegen der
Volksinitiative „Lebendiges Wasser“ erfolgt, worauf die Initiative denn auch
zurückgezogen wurde. In ihrem Anliegen verlangten die Motionäre eine Lockerung der
Gewässerschutzbestimmungen zugunsten der Landwirtschaft. Der Bundesrat plädierte
auf Ablehnung des Anliegens. Er vertrat die Ansicht, dass bestehende Regelungen
bereits genügend Raum liessen und eine Lockerung betreffender Bestimmungen den in
der Beratung der Gewässerschutzgesetzrevision im Jahr 2009 erarbeiteten
Kompromiss unterlaufen würde. Dieselbe Ansicht vertrat die Regierung auch in ihren
Antworten auf die Motion Müller (cvp, LU) und das Postulat Vogler (csp, OW), die sich
ebenfalls an den neuen Bestimmungen zur revidierten Gewässerschutzgesetzgebung
stiessen. Im Nationalrat obsiegte das Anliegen der von einer Mehrheit der UREK-NR
gestützten Motion, indem sich eine bürgerliche Mehrheit mit 94 zu 89 Stimmen bei drei
Enthaltungen knapp gegen den Minderheitsantrag der Kommission und die
geschlossenen Fraktionen der GLP, der Grünen und der SP durchsetzte. Im
bürgerlichen Lager zeigte sich insbesondere die BDP gespalten und immerhin ein
Drittel der CVP/EVP-Fraktion unterstützte die Gegnerseite. Nach der
parlamentarischen Beratung im Nationalrat wurden Stimmen von Seiten der Fischerei-
und Umweltverbände laut, die dem Kommissionssprecher Daniel Fässler (cvp, AI)
vorwarfen, die knappe Abstimmung mittels Verwendung unwahrer Aussagen gewonnen
zu haben. Der Sprecher hatte während der Beratung verlauten lassen, die Bau-,
Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) unterstütze die Motion einhellig,
obwohl vom Gremium zum betreffenden Zeitpunkt keine Stellungnahme vorlag.
Daraufhin stimmte die BPUK über das Anliegen ab und sprach sich im September klar
gegen die Unterstützung der Motion aus. Gleichzeitig zeigte sie Verständnis für das
Anliegen, äusserte aber Bedenken, dass die Annahme des Geschäftes zu einer erneuten
Initiative von Seiten des Fischereiverbandes führen könnte. Der Ständerat beriet das
Anliegen im Berichtsjahr noch nicht. 27

MOTION
DATUM: 12.06.2012
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

Anfang 2013 hatte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des Heilmittelgesetzes
(HMG) publiziert, zu einer Behandlung der Vorlage kam es jedoch erst in der
Sondersession des Nationalrats im Mai 2014. Das Heilmittelgesetz dient dem Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier und soll gewährleisten, dass nur sichere, qualitativ
hochstehende sowie wirksame Heilmittel auf den Markt gebracht werden können. Es
bestehe jedoch noch Handlungsbedarf beim Zugang der Bevölkerung zu Arzneimitteln,
bei der Überwachung des Marktes durch die Behörden, bei der Regelung der
geldwerten Vorteile und beim Vollzug; deswegen wurde diese 2. Etappe der
Heilmittelgesetzrevision lanciert. 
Inhaltlich betreffen die Änderungen unter anderem die vereinfachte Zulassung von
synthetischen Arzneimitteln, sowie auch von Komplementär- und Phytoarzneimitteln.
Ebenfalls sollen die Bestimmungen über die Abgabe von Arzneimitteln angepasst und
die Marktüberwachung verstärkt werden. Auch bei der Arzneimitteltherapie in der
Kinderheilkunde sollen Verbesserungen herbeigeführt werden. Zudem sollen
Anpassungen bei den Datenschutzbestimmungen und den Regelungen in den Bereichen
Straf- und Verwaltungsstrafrecht vorgenommen werden. Mit der präsentierten Vorlage
sollen die Aufträge von Parlament und Bundesrat umgesetzt werden. Gleichzeitig gelte
es, die höchst unterschiedlichen Ansprüche von Industrie, Handel und Fachpersonen
sowie der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen, ohne dabei die Interessen
der Gesellschaft an einem funktionierenden Gesundheitssystem zu vernachlässigen. Die
komplexe Gesetzesrevision wurde für die Beratungen im Parlament in sechs Blöcke
eingeteilt, welche in der Folge chronologisch wiedergegeben werden.
Die vorberatende SGK des Nationalrates hatte 2013 und bis Anfang 2014 in mehreren
Sitzungen das HMG besprochen und gelangte mit einer Reihe von Änderungsanträgen
ans Ratsplenum. Eintreten war unbestritten, merkten doch auch alle Fraktionsvertreter
an, die Revision des HMG sei nötig und zielführend. Gleichwohl galt es in der
Detailberatung über zahlreiche Anträge zu befinden. Zunächst wurde ein Antrag Fässler

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.05.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.90 - 01.01.20 15ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



(cvp, AI) deutlich gutgeheissen. Gegenüber dem Bundesratsentwurf wurde damit die
Selbstdispensation, also die Medikamentenabgabe durch Ärztinnen und Ärzte (im
Gegensatz zum Apothekermonopol) gefestigt. Etwas weniger deutlich fand ein
Kommissionsantrag den Weg ins Gesetz. Dieser sah vor, dass Arzneimittel, die bereits
am 1. Januar 2002 in einem Kanton zugelassen waren und sich zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der HMG-Revision immer noch in Verkehr befinden, entsprechend zu
kennzeichnen sind und ausschliesslich im betreffenden Kanton vertrieben werden
dürfen. Eine Minderheit Carobbio (sp, TI) und mit ihr eine Mehrheit der FDP-Liberalen
und der Grünen Fraktion wehrten sich vergebens gegen den Kommissionsvorschlag.
Andere Minderheitsanträge, ebenfalls aus SP-Kreisen, betrafen mehrere Regelungen
zum Unterlagenschutz, der vom Bundesrat grundsätzlich auf zehn Jahre festgelegt
wurde. Im einen Fall wollte die Kommissionsminderheit vergeblich einen
Mehrheitsantrag verhindern, der den Unterlagenschutz auch bei Arzneimitteln, die
durch bedeutende präklinische oder klinische Prüfungen zugelassen wurden, auf zehn
Jahre festlegen wollte. In einem weiteren Fall unterlag die Minderheit gegen den Antrag,
den Unterlagenschutz zu streichen, der auf Antrag gewährt werden kann, wenn es sich
um wichtige Arzneimittel für seltene Krankheiten handelt, die in Übereinstimmung mit
dem pädiatrischen Prüfkonzept entwickelt wurden. Diskussionslos wurde auch eine
Anpassung im Bereich der vereinfachten Zulassung von Arzneimitteln beschlossen:
Zusätzlich zu den in der Regierungsvorlage geschilderten Gründe für eine vereinfachte
Zulassung sollten in der Schweiz auch Arzneimittel vereinfacht auf den Markt gebracht
werden können, deren Wirkstoffe in mindestens 5 Ländern der EU und EFTA seit
mindestens 10 Jahren in zugelassenen Arzneimitteln (Referenzpräparate) verwendet
werden. Ebenfalls unter die vereinfachte Zulassung fallen sollen Arzneimittel, die seit
mindestens 30 Jahren verwendet werden, wobei für mindestens 15 Jahre davon auch
eine Zulassung in Ländern der EU und EFTA nachgewiesen werden muss. Eine Regelung
zur Verschreibungspflicht (Ausstellen von Rezepten) wurde auf Antrag Humbel (cvp, AG)
geändert. Ruth Humbel schlug vor, den Artikel mit der Möglichkeit für Patientinnen und
Patienten zu ergänzen, auf das Ausstellen eines Rezepts in Papierform zu verzichten.
Dies sei vor allem dann naheliegend, wenn die Arzneimittel direkt beim behandelnden
Arzt bezogen würden. Ein Gegenantrag Pezzatti (fdp, ZG) wollte die
Verschreibungspflicht aufheben, blieb jedoch gegen den Antrag Humbel chancenlos.
Zum Versandhandel von Medikamenten wurde ein Einzelantrag Gilli (gp, SG)
angenommen, wonach bei Bestellungen von rezeptpflichtigen Arzneimitteln das Rezept
nicht eingeschickt werden muss (wie ursprünglich von der Kommission vorgeschlagen).
Erfahrungen zeigten, dass dies nicht praktikabel sei. Weiter soll die Bewilligungen
erteilende Behörde nach wie vor der Kanton sein und nicht, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, das Heilmittelinstitut. Dieser Minderheitsantrag de Courten (svp, BL)
kam mit 92 zu 91 Stimmen bei 4 Enthaltungen hauchdünn durch. Letztlich wird damit
der Status quo beibehalten. Die übrigen Kommissionsanträge, vorwiegend
unumstrittene Präzisierungen gegenüber der Regierungsvorlage, wurden angenommen.
In einem zweiten Block wurden Anpassungen besprochen, welche auch das
Krankenversicherungsgesetz tangieren. Regierung und Kommission schlugen vor,
Medikamentenrabatte zu verbieten. Auf Antrag Humbel (cvp, AG) wurde dieser Passus
jedoch anders formuliert: Zwischen Kassen und Pharmafirmen ausgehandelte Rabatte
sollen erlaubt bleiben, wenn sie an die Patientinnen und Patienten weitergegeben oder
für Forschung und Qualitätsverbesserung im Gesundheitsbereich verwendet werden. 
Block drei umfasste die Behandlung diverser Punkte im Bereich der Marktüberwachung
und Meldepflicht. Zwar wurden die Anträge gründlich besprochen, am Ende obsiegte
jedoch die Kommissionsmehrheit mit ihren Anträgen, die die Regierungsvorlage
vorwiegend ergänzten, nicht jedoch inhaltlich substanziell abänderten. Einzig ein von
der SGK vorgeschlagenes Informationssystem "Antibiotika in der Veterinärmedizin"
wurde auf Antrag Frehner (svp, BS) mit 90 zu 87 Stimmen knapp nicht in das Gesetz
aufgenommen.
Nach intensiver Debatte über einen ganzen Tag hinweg überwies der Nationalrat die
veränderte Vorlage dem Ständerat mit 139 zu 43 Stimmen zur Konsultation. Geschlossen
gegen die Vorlage stand die SP-Fraktion, von der alle 43 Gegenstimmen stammten.
Namens ihrer Fraktion konstatierte Silvia Schenker (sp, BS), dass das Patientenwohl –
erklärtes Ziel der Vorlage – nicht mehr im Zentrum stehe, sondern die Frage, wessen
Taschen besser gefüllt werden könnten. Sie SP wolle nicht Hand bieten zu einer
„Gesetzesrevision, die wenigen, aber mächtigen Interessengruppen dient, statt allen
Patientinnen und Patienten mehr Sicherheit zu geben.“ Insbesondere die Ablehnung
des Antibiotika-Informationssystems stiess den Sozialdemokraten sauer auf, weil dies
ein Instrument zur Kontrolle von Antibiotikaresistenzen hätte werden können. 

In der Wintersession kam das Geschäft in den Ständerat, wo es ebenfalls über zwei Tage
hinweg besprochen wurde. Die SGK-SR gelangte mit einer Vielzahl an
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Änderungsanträgen an das Ratsplenum, sowohl bezüglich der Regierungsvorlage, als
auch bezüglich der im Nationalrat beschlossenen Version. Jedoch ist festzuhalten, dass
die Anträge der SGK-SR mit relativ deutlichen Mehrheiten zustande gekommen waren
und nur wenige Minderheitsanträge im Raum standen. Eintreten war unbestritten und
Ständerat Felix Gutzwiller (fdp, ZH) lobte die Vorarbeit des Nationalrates. Die
Änderungen gingen in die richtige Richtung, so Gutzwiller. Er honorierte jedoch auch
die Arbeit der SGK des Ständerates, welche die Vorlage seiner Einschätzung nach
nochmals weiterentwickelt habe. Die Detailberatung begann mit der Definition
verschiedener Begrifflichkeiten. Der Nationalrat hatte in Ergänzung zur
Bundesratsvorlage zahlreiche zusätzliche Begriffe per Gesetz definiert. Viele davon
wollte die Mehrheit der SGK-SR wieder eliminieren, einerseits weil diese Definitionen in
der betreffenden Verordnung geregelt werden können, und andererseits, weil eine
Definition per Gesetz verhindere, das neue Erkenntnisse aus Forschung und Praxis
unmittelbar angewendet werden könnten. Eine Minderheit Bischofberger (cvp, AI)
beantragte, die Anpassungen des Nationalrates beizubehalten. Dezidierte Auffassung
der Minderheit war es, dass die vom Nationalrat eingeführten Begriffe zu
weiterführenden Themen wie der Übernahme von einschlägigen EU-
Gesetzesänderungen, Herstellungsbewilligungen für Arzneimittel, wissenschaftlichen
Entwicklungen und vor allem der Selbstdispensation in der Verantwortung des
Parlamentes sein müssen, und somit im Gesetzestext und nicht in der Verordnung ihren
Niederschlag finden sollten. Entsprechend sollten allfällige Änderungen tatsächlich vom
Parlament beschlossen werden müssen. In die gleiche Richtung argumentierte Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) der zwar anmerkte, dass eine Begriffsdefinition in einem
Bundesgesetz etwas sonderbar sei, es jedoch richtig fand, neue, noch nicht definierte
Begriffe erstmals zu umschreiben. Kommissionssprecherin Lilian Maury Pasquier (sp,
GE) ersuchte das Ratsplenum nochmals im Sinne der bestmöglichen Legiferierung der
Mehrheit zu folgen, eine Differenz zum Nationalrat einzugehen und dadurch in der
Folge die Möglichkeit offen zu halten, abermals über diese Definitionen zu befinden. Ihr
Appell zeigte jedoch nicht die erhoffte Wirkung: Mit 22 zu 21 Stimmen folgte der Rat der
Minderheit und beliess damit die Übernahme des Definitionenkatalogs im HMG. 
Bezüglich Unterlagenschutz wurde zwar nur wenig diskutiert, jedoch ergaben sich
Differenzen zum Nationalratsentwurf. Der Schutz geistigen Eigentums und der Schutz,
aber auch die Förderung der Forschung waren nicht umstritten. Dagegen seien die
Schutzdauer und deren Ausgestaltung, insbesondere bezüglich seltener Krankheiten
und Kinderkrankheiten, noch nicht zufriedenstellend geklärt, so
Kommissionspräsidentin Liliane Maury Pasquier. Sogleich wurden Präzisierungen und
Änderungen dahingehend vorgeschlagen, dass eine Schutzdauer auf 10 Jahre festgelegt
werden könne, wenn ein bedeutender klinischer Nutzen gegenüber bestehender
Therapien erwartet werden kann und die Therapie durch umfangreiche klinische
Prüfungen gestützt wird. Es gehe der SGK-SR darum, einen klinischen Nutzen zu
definieren, und nicht einfach nur den Aufwand, wie dies in der nationalrätlichen
Version der Fall sei, führte Felix Gutzwiller (fdp, ZH) aus. Es gehe nicht darum,
Konkurrenzpräparate zuzulassen oder nicht, sondern den Unterlagenschutz für echte
Innovationen zu gewährleisten. Entsprechend wurde dieser Antrag im Plenum
gutgeheissen. Weiter gab eine Anpassung in der Norm zur vereinfachten Zulassung von
Arzneimitteln Anlass zu Diskussionen. Der Nationalrat hatte beschlossen, in der EU
zugelassene Medikamente in der Schweiz unter gegebenen Umständen vereinfacht
zuzulassen, was die Kommissionsmehrheit des Ständerates wieder streichen wollte.
Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte diesen Passus in abgeschwächter
Formulierung beibehalten. Begründet wurde dies mit der Höhe der Hürde, die nicht
dem eigentlichen Ziel, der Zulassungsvereinfachung, diene. Zudem schaffe eine
Differenz zum Nationalrat nochmals die Chance, sich vertieft mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Die Ständerätinnen und Ständeräte folgten diesem Antrag jedoch
mit 26 zu 13 Stimmen nicht. In weiteren Punkten folgte der Ständerat seiner
Kommission, die mehrheitlich die Version des Nationalrates unterstützte. Erst bei der
Behandlung der Verschreibmodalitäten und der Arzneimittelabgabe gab es erneut
Minderheitsanträge. Besonders die Frage um die Pflicht, den Patientinnen und
Patienten Rezepte ausstellen zu müssen, war umstritten. Im Sinne der
Patientensicherheit sprach sich wiederum eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) für
die nationalrätliche Fassung aus. Die Kommissionsmehrheit dagegen sah in der
Rezepte-Ausstellungspflicht einen unnötigen bürokratischen Aufwand und wollte den
Passus streichen. Stellvertretend gab Felix Gutzwiller (fdp, ZH) zu bedenken, dass mit
der Selbstdispensation ein Ausstellen von Rezepten hinfällig sei. So unterlagen die
Minderheitsanträge erneut mit 26 zu 18 bzw. 27 zu 16 Stimmen. Nach einwöchigem
Unterbruch griff der Ständerat die langwierige und komplizierte Revision des HMG noch
in der Wintersession wieder auf, um die Beratung abzuschliessen. Eine gewichtige
Differenz schuf der Ständerat an diesem zweiten Beratungstag, indem er das im
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Nationalrat zuerst lange besprochene, dann gestrichene "Informationssystem
Antibiotika in der Veterinärmedizin" wieder in die Vorlage aufnahm. Wichtig war dies
dem Ständerat auch aufgrund des Auftrags einer 2013 überwiesenen Motion Heim (sp,
SO), welche eine Antibiotikastrategie auch für die Veterinärmedizin gefordert hatte.
Grundsätzlich ging es aber mit diesem Schritt explizit darum, Antibiotikaresistenzen in
den Griff zu bekommen. Zu weiteren Diskussionen gab die Aufgabengestaltung zur
Informationstätigkeit des Heilmittelinstituts und insbesondere die Normen zur Führung
eines Arzneimittelverzeichnisses Anlass. Einige Absätze wurden daraufhin vom
Ständerat aus der Vorlage gestrichen. Abschliessend wurde ein Einzelantrag Fetz (sp,
BS) zur Präzisierung der Strafbestimmungen im Zusammenhang mit der
Inumlaufbringung von Arzneimitteln gutgeheissen und diverse Änderungen bisherigen
Rechts abgesegnet, teilweise in Ergänzung des nationalrätlichen Entwurfs. In der
Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 40 Stimmen einstimmig dem Nationalrat zur
Differenzbereinigung zurückgegeben. Die grosse Kammer wird sich im Jahr 2015 mit
den vorgenommenen Änderungen auseinandersetzen müssen. 28

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Im Juni 2019 reichte Alex Kuprecht (svp, SZ) eine Motion ein, die zum Ziel hatte, dem
Parlament die Kontrolle über die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK
BV) zu übertragen und die Weisungen der Kommission jeweils vorgängig vom BJ oder
dem BSV auf ihre Gesetzeskonformität überprüfen zu lassen. Hintergrund der Vorlage
war vermutlich – zumindest war dies der Ausgangspunkt von Kuprechts entsprechender
Interpellation (Ip. 18.4166) – die Weisung der OAK BV, mit der sie auf mehr Transparenz
bei den Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen hinzuwirken versuchte. Es könne
nicht sein, dass die Kommission nicht überwacht oder sanktioniert werden könne, wie
es der Bundesrat als Antwort auf seine Interpellation erklärt habe, und gleichzeitig
unklar sei, welche rechtlichen Wirkungen ihre Weisungen hätten, wie das Postulat Ettlin
(cvp, OW; Po. 16.3733) ergeben habe. Es müsse daher eine Kontrollinstanz geschaffen
werden, wodurch sich Rechtsunsicherheiten beseitigen liessen. Dieser Einschätzung
widersprach der Bundesrat: Bereits heute könnten die GPK-NR oder die GPK-SR die
Tätigkeiten der OAK BV überprüfen – was die nationalrätliche
Geschäftsprüfungskommission überdies 2012 bereits getan habe. Die Kommission führe
darüber hinaus auch Anhörungen zu den Weisungsentwürfen durch, zudem könnten
ihre Weisungen auch vor Gericht angefochten werden. Da die Unabhängigkeit der
Kommission vom Gesetzgeber gewollt sei, wie eine Anfrage von Daniel Fässler (cvp, AI;
Frage 14.1070) gezeigt habe, sei auch eine vorgängige Prüfung ihrer Weisungen nicht
opportun, erklärte der Bundesrat weiter. Folglich empfahl er den Vorstoss zur
Ablehnung. 
In der Herbstsession 2019 behandelte der Ständerat die Motion. Dabei meldeten sich
mit Motionär Kuprecht, Erich Ettlin und Daniel Fässler, der in der Zwischenzeit
ebenfalls in den Ständerat gewählt worden war, die Urheber der verschiedenen
Vorstösse zu diesem Thema zu Wort, um ihre Unterstützung des Vorhabens kundzutun.
In der Folge verdeutlichte Bundesrat Berset noch einmal die Problematik der früheren
und nun womöglich erneut angestrebten Lösung: Damals sei das BSV sowohl oberste
Aufsichtsinstanz als auch direkte Aufsichtsbehörde für national tätige Pensionskassen
gewesen. Damit die Aufsichtsbehörde objektiv arbeiten könne, müsse sie aber
unabhängig sein. Durch die Motion Kuprecht würde die Aufsicht nun aber wieder
politisiert, wofür der Bundesrat keinen Grund sehe. Dies sah der Ständerat
offensichtlich anders und nahm die Motion mit 22 zu 14 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
an. 29

MOTION
DATUM: 26.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Was sich bezüglich des neu zu besetzenden CVP-Fraktionspräsidiums bereits 2013
abgezeichnet hatte, wurde Anfang Januar 2014 vollzogen: Der Tessiner Ständerat Filippo
Lombardi (cvp, TI) wurde zum neuen Fraktionspräsidenten gewählt. Lombardi war der
einzige, der für das Amt kandidiert hatte und damit die Nachfolge des scheidenden Urs
Schwaller (cvp, FR) antrat. Letzterer wurde an der Delegiertenversammlung in Bern im
Januar mit grossem Lob verabschiedet. Schwaller verhehlte zwar nicht, dass er gerne
eine breitere Auswahl gehabt hätte, die Aufgabe sei aber mit einem sehr hohen
Zeitaufwand verbunden. Tatsächlich war Lombardi nicht der Wunschkandidat, haftete
ihm doch nach wie vor das Stigma eines Verkehrssünders an – 2005 hatte er unter
Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht. Weil er aber in der Zwischenzeit zwei
Mal von der Tessiner Wahlbevölkerung wiedergewählt worden war, als
Ständeratspräsident eine gute Figur gemacht hatte, die lateinischsprechenden CVP-
Abgeordneten und die KMU-Vertreter hinter sich wusste, und vor allem weil sich kein
anderer Kandidat gefunden hatte, wurde er Mitte Januar in Flüeli-Ranft mit 33 zu 8
Stimmen (vier leer und vier Diverse) gewählt. In der Presse wurde gemutmasst, dass sich
der neue Fraktionspräsident, dem auch schon eine gewisse Dossierfaulheit
vorgeworfen wurde, dank seiner Leutseligkeit und seinem professionellen Umgang mit
den Medien für die anstehenden nationalen Wahlen durchaus auch als Trumpf erweisen
könnte – umso mehr, als dass Parteipräsident Christophe Darbellay aufgrund einer
Amtszeitbeschränkung nicht mehr für die nationalen Wahlen antreten darf.
Vizepräsidentin blieb weiterhin Nationalrätin Viola Amherd (cvp, VS). Ende März wurde
zudem Daniel Fässler (cvp, AI) neu in den Fraktionsvorstand gewählt. 30
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An ihrer ersten Tagung in der 50. Legislatur Ende November 2015 bestätigte die neu
zusammengesetzte CVP-Fraktion – fünf Nationalräte und vier Ständeräte waren nach
den eidgenössischen Wahlen neu dabei – das Fraktionspräsidium der CVP. Sowohl
Filippo Lombardi (TI) als Präsident als auch Viola Amherd (VS) als Vizepräsidentin
wurden einstimmig gewählt. 
Der restliche Fraktionsvorstand wurde zu Beginn der Wintersession 2015 konstituiert.
Als Ersatz für den vor den Wahlen zurückgetretenen Peter Bieri (ZG) wurde Stefan
Engler (GR) gewählt. Die restlichen Mitglieder – Pirmin Bischof (SO), Jean-Paul
Gschwind (JU), Daniel Fässler (AI), Ruth Humbel (AG), Elisabeth Schneider-Schneiter (BL)
und Brigitte Häberli-Koller (TG) – wurden allesamt bestätigt. Von Amtes wegen gehörte
auch Parteipräsident Christoph Darbellay (VS) dem Vorstand an, obwohl er, der nicht
mehr zu den Wahlen 2015 angetreten war, gar nicht mehr im Parlament vertreten war.
In der CVP-Fraktion Unterschlupf finden auch die beiden EVP-Nationalrätinnen,
weshalb auch Marianne Streiff (evp, BE) dem Fraktionsvorstand angehörte. 31
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